
Verordnung der Stadt Varel über Parkgebühren  
(Parkgebührenordnung) 

 
Auf Grund des § 6 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 
28.10.2006 (Nds. GVBl. Seite 473), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28.10.2009 (Nds. GVBl. Seite 366) in Verbindung mit § 6 a Abs. 6 des Straßenverkehrsge-
setzes in Fassung der Bekanntmachung vom 5.3.2003 (BGBl. I, Seite 310 919) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31.7.2009 (BGBl I, Seite 2507) hat der Rat der 
Stadt Varel in seiner Sitzung am 24.06.2010 folgende Gebührenordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Gegenstand der Erhebung der Parkgebühr 
 

Gebühren für die Nutzung von Parkeinrichtungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plät-
zen im Geltungsbereich von Parkscheinautomaten, werden nach Maßgabe dieser Gebüh-
renordnung erhoben. 
 
 

§ 2 
 

Höhe der Gebühr 
 

1. Stadtgebiet ohne Nordseebad Dangast  
für die ersten 15 Minuten  0,10 € 
je weitere 30 Minuten 0,50 € 

 
 

2. Nordseebad Dangast 
a) Parkplatz beim DangastQuellbad 

Mindestgebühr für vier Stunden 2,00 € 
je weitere 30 Minuten 0,50 € 

 
b) Übrige Parkplätze in Dangast 

für die erste Stunde 0,50 € 
je weitere 30 Minuten 0,50 € 
 

 
§ 3 

 
In Kraft treten 

 
Diese Parkgebührenordnung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in der Nordwest-
Zeitung - Der Gemeinnützige - in Kraft. Die Parkgebührenordnung vom 09.03.1989, zuletzt 
geändert am 27.03.2003, wird außer Kraft gesetzt. 
 
 
Varel, 24.06.2010 
 
 
gez. Wagner 
 
Gerd-Christian Wagner 
Bürgermeister 


